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Statuten 
 
 

Statuten von Physioswiss Kantonalverband Bern 

 
 

I. Name, Sitz und Zweck 

Art. 1 Name, Rechtsform, Sitz 

1Unter dem Namen Physios-
wiss Kantonalverband Bern 
(nachstehend Physiobern), 
besteht ein gemeinnütziger 
Verein im Sinne von 60ff. ZGB 
mit Sitz in Bern. Das Gebiet 
umfasst den Kanton Bern. 

2Der Rechtssitz befindet sich in 
Bern. 

3Der Verband ist politisch un-
abhängig und konfessionell 
neutral. 

4Physiobern ist Mitglied des 
Schweizer Physiotherapie Ver-
bandes (nachstehend Physios-
wiss genannt) und akzeptiert 
dessen Statuten. 

Art. 2 Zweck und Ziele 

1Ziele von Physiobern sind: 

1. Das Ansehen, die Rechte 
und Interessen der Physiothe-
rapeut:innen sowie der Organi-
sationen der Physiotherapie zu 
wahren. 

2. Den Berufsstand der Physi-
otherapie im Kanton Bern zu 
fördern. 

3. Die praxis- und bedürfnis- 
bezogene Aus-, Fort- und Wei-
terbildung in der Physiotherapie 
(sie orientiert sich an den Er-
fordernissen von Gegenwart 
und Zukunft) sicherzustellen. 

4. Die Mitgliederinteressen 
gegenüber politischen Orga-
nen, Behörden und anderen 
Organisationen im beruflichen 
Umfeld durchzusetzen. 

5. Physioswiss bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben zu unter-
stützen. 

2Zu diesem Zweck 

1. engagiert sich Physiobern in 
der politischen Arbeit und setzt 
sich für den Erhalt und die Ver-
besserung der rechtlichen, fi-
nanziellen und organisatori-
schen Rahmenbedingungen 
der Mitglieder ein. 

2. steht Physiobern in regel-
mässigem Kontakt mit Organi-
sationen im Gesundheitswesen 
im Kanton und sucht mit diesen 
die synergetische Zusammen-
arbeit. 

3. arbeitet Physiobern eng mit 
dem nationalen Dachverband 
Physioswiss zusammen, enga-
giert sich in dessen Gremien 
und koordiniert Meinungen, 
Handlungen und Dienstleistun-
gen. 

4. engagiert sich Physiobern 
für die bedarfsorientierte Be-
rufsbildung und koordiniert sei-
ne Tätigkeit sowohl mit dem 
nationalen Dachverband Physi-
oswiss als auch mit seinen Mit-
gliedern.  

3Zur Erfüllung dieses Zweckes 
kann Physiobern für die Ver-
bandsmitglieder verbindliche 
Beschlüsse fassen, Reglemen-
te erlassen und Verträge ab-
schliessen. 

II. Mitgliedschaft 

Art. 3 Übersicht Mitgliederka-
tegorien 

1Physiobern kennt die in Art. 4 
bis 9 definierten Mitgliederkate-
gorien. Alle Mitglieder (mit Aus-
nahme der Gönner und Ehren-
mitglieder) von Physiobern sind 
automatisch Mitglieder von 
Physioswiss. 

2Mit Ausnahme der Gönner 
können nur natürliche Perso-
nen die Mitgliedschaft von Phy-
siobern erwerben.  

Art. 4 Aktivmitglieder  

1Aktivmitglieder sind selbstän-
dig erwerbende oder angestell-
te Physiotherapeut:innen, de-
ren Ausbildung vom Schweizer 
Physiotherapie Verband, resp. 
von der verantwortlichen Re-
gistrierungsstelle, anerkannt ist 
und sowohl den kantonalen wie 
eidgenössischen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht. 

2Aktivmitglieder von Physiobern 
sind in der Regel im Kanton 
Bern berufstätig oder im Kanton 
Bern wohnhaft.  

3Aktivmitglieder haben ein 
Stimm- und Wahlrecht und zah-
len einen Mitgliederbeitrag. 

Art. 5 Organisationen der 
Physiotherapie (Juristische 
Personen) 

1Organisationen der Physiothe-
rapie sind Organisationen, wel-
che die in Art. 52a KVV (Ver-
ordnung über die Krankenver-
sicherung vom 27. Juni 1995) 
formulierten Anforderungen 
erfüllen und deren hauptver-
antwortliche Leitungsperson 
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(gemäss Bewilligung) Aktivmit-
glied von Physiobern ist. 

2Organisationen der Physiothe-
rapie sind als Organisation Mit-
glied von Physiobern. Sie ha-
ben kein Stimm- und Wahl-
recht. Organisationen der Phy-
siotherapie zahlen einen Mit-
gliederbeitrag. 

3Hat eine Organisation der 
Physiotherapie mehrere Stand-
orte im Kanton Bern, so benö-
tigt die Organisation der Physi-
otherapie nur eine Mitglied-
schaft bei Physiobern. 

4Organisationen der Physiothe-
rapie haben ihren statutari-
schen oder gesetzlichen Sitz im 
Kanton Bern. Der Vorstand 
kann Ausnahmen genehmigen 
und Organisationen mit Sitz in 
einem anderen Kanton auf-
nehmen, sofern der entspre-
chende Kantonal- oder Regio-
nalverband seine Zustimmung 
dazu gibt. 

Art. 6 Passivmitglieder 

1Passivmitglieder erfüllen die 
gleichen beruflichen Bedingun-
gen wie Aktivmitglieder. 

2Passivmitglieder sind seit über 
einem Jahr nicht berufstätig 
(Pensionierung, Berufsunter-
bruch wegen Mutterschaft, Aus-
landaufenthalt etc.). Diese Frist 
beginnt im Moment der Mittei-
lung an den Kantonalverband. 

3Passivmitglieder bezahlen 
einen Mitgliederbeitrag. 

4Passivmitglieder haben kein 
Stimm- und Wahlrecht. 

Art. 7 Junior:innenmitglieder 

1Junior:innenmitglieder sind 
Studierende, welche an einem 
vom Bundesamt für Berufsbil-
dung (BBT) und von Physios-
wiss anerkannten Studiengang 
Bachelor Physiotherapie in 
Ausbildung stehen. 

2Nach Abschluss der Ausbil-
dung mit dem Diplom erhält ein 
Juniorenmitglied automatisch 
den Status des Aktivmitgliedes. 

3Juniorenmitglieder haben 
Stimm- und Wahlrecht und zah-
len keinen Mitgliederbeitrag. 

Art. 8 Ehrenmitglieder 

1Wer sich um Physiobern be-
sonders verdient gemacht hat, 
kann durch die Generalver-
sammlung zu dessen Ehren-
mitglied ernannt werden. 

2Ein Ehrenmitglied muss nicht 
diplomierte:r Physiotherapeut:in 
sein. 

3Ehrenmitglieder zahlen keinen 
Mitgliederbeitrag an den Kan-
tonalverband. 

4Ein Ehrenmitglied hat, sofern 
es diplomierte:r Physiothera-
peut:in ist, Stimm- und Wahl-
recht. 

Art. 9 Gönnermitglieder 

1Es können als Gönner:in na-
türliche und juristische Perso-
nen, die sich in irgendeiner 
Form der Physiotherapie ver-
pflichtet fühlen, von der Gene-
ralversammlung des Kantonal-
verbandes Bern auf entspre-
chendes Gesuch hin aufge-
nommen werden. 

2Gönner bezahlen einen Gön-
nerbeitrag. Gönner haben kein 
Stimm- und Wahlrecht. 

Art. 10 Erwerb der Mitglied-
schaft 

1Die Aufnahme als Mitglied 
erfolgt aufgrund eines schriftli-
chen Antrages auf Mitglied-
schaft via Homepage von Phy-
sioswiss. Die Geschäftsstelle 
von Physiobern entscheidet 
über die Aufnahme. In Zweifels-
fällen nimmt die Geschäftsstel-
lenleitung Rücksprache mit 
dem Vorstand. Eine Ablehnung 
ist zu begründen. Ein ableh-
nender Entscheid des Vorstan-
des kann an die Generalver-
sammlung weitergezogen wer-
den. Diese entscheidet ab-
schliessend. 

Art. 11 Verlust der Mitglied-
schaft 

1Die Mitgliedschaft erlöscht: 

1. durch Austritt auf das Ende 
des Kalenderjahres. Die schrift-
liche Austrittserklärung ist dem 
Kantonalverband vor dem 30. 
November des entsprechen-
den Kalenderjahres zuzustel-
len. 

2. bei Tod des Aktiv-, Passiv-, 
Junioren-, Ehren- oder Gön-
nermitgliedes oder Erlöschen 
der juristischen Person (Gön-
nermitglied). 

3. durch Ausschluss. Die 
Kompetenz des Ausschlusses 
liegt bei der Generalversamm-
lung. 

4. durch Feststellungsbe-
schluss des Vorstandes, nach-
dem sich ein Mitglied mit sei-
nem Jahresbeitrag nach min-
destens dreimaliger Mahnung 
im Verzug befindet und Physi-
oswiss den Ausschluss gemäss 
Artikel 11 seiner Statuten be-
schlossen hat. 

2Ein Ausschluss ist insbesonde-
re dann vorzunehmen, wenn 
das Mitglied wiederholt gegen 
die Statuten verstösst oder den 
von den zuständigen Organen 
gefassten Beschlüssen sowie 
den Interessen von Physiobern 
sowie Physioswiss zuwider-
handelt. 

3Aus Physiobern ausgetretene 
oder ausgeschlossene Mitglie-
der verlieren sämtliche Anrech-
te an Verbandsvergünstigun-
gen und an einem allfälligen 
Verbandsvermögen. Im Falle 
eines Ausschlusses des Mit-
gliedes bleiben jedoch alle Ver-
pflichtungen des Mitgliedes bis 
zum Ende des Geschäftsjah-
res, in welchem der Ausschluss 
erfolgt, bestehen. 

III. Organisation 

Art. 12 Verbandsorgane 

1Die Organe von Physiobern 
sind: 

a) Die Generalversamm-
lung 

b) Der Vorstand 

c) Die Delegierten 

d) Die Kontrollstelle 

a.) Generalversammlung 

Art. 13 Aufgaben und Befug-
nisse 

1Die Generalversammlung ist 
das oberste Organ des Ver-
bands und hat folgende Befug-
nisse: 
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1. Wahl der Präsident:in (Co-
Präsidium) 

2. Wahl der Vizepräsident:in 

3. Wahl der übrigen Vor-
standsmitglieder 

4. Wahl der Kontrollstelle 

5. Wahl der Vertreter:innen für 
die Delegiertenversammlung 
von Physioswiss (Delegierte) 

6. Bestätigung der Vertreter:in 
für die Präsident:innen-
konferenz von Physioswiss 

7. Wahl der Vertreter:innen für 
die kantonale oder regionale 
Berufsordnungskommission 

8. Bestätigung respektive Vor-
schlag für Vertreter:innen in die 
nationale Berufsordnungskom-
mission  

9. Ernennung von Ehrenmit-
gliedern  

10. Genehmigung des Jahres-
berichtes 

11. Kenntnisnahme des Berich-
tes der Kontrollstelle 

12. Genehmigung der Jahres-
rechnung und Erteilung der 
Décharge an den Vorstand 

13. Festsetzen der Mitglieder-
beiträge 

14. Genehmigung des Jahres-
budgets 

15. Genehmigung des Spesen- 
und Honorarreglements 

16. Änderung der Statuten 

17. Beschlussfassung über die 
Anträge an Physioswiss  

18. Vorzeitige Abberufung der 
Organe 

19. Ausschluss von Mitgliedern 

20. Beschlussfassung über die 
statutarisch vorgesehenen 
Reglemente 

21. Beschlussfassung über alle 
anderen Gegenstände, die der 
Generalversammlung durch 
das Gesetz oder die Statuten 
vorbehalten sind, oder die ihr 
vom Vorstand zum Entscheid 
unterbreitet werden  

22. Auflösung oder Fusion des 
Verbandes 

Art. 14 Einberufung und An-
tragsverfahren 

1Die ordentliche Generalver-
sammlung wird jährlich vor der 
Delegiertenversammlung von 
Physioswiss durchgeführt. 

2Der Vorstand oder mindestens 
1/5 aller Mitglieder können die 
Einberufung einer ausseror-
dentlichen Generalversamm-
lung verlangen, welche inner-
halb von zwei Monaten seit 
Einreichung des Begehrens 
stattzufinden hat. 

3Die Einladung zur Generalver-
sammlung hat mindestens vier 
Wochen vor dem Versamm-
lungstag zu erfolgen.  

4Innert zehn Tagen nach Ver-
sand der Einladung können 
seitens der Mitglieder weitere 
Anträge in schriftlicher Form an 
den Vorstand gestellt werden, 
welche auf die Traktandenliste 
der Generalversammlung auf-
zunehmen sind.  

5Im Falle einer Änderung wird 
die definitive Traktandenliste 
den Mitgliedern eine Woche vor 
der Generalversammlung zu-
gestellt. 

6Über Geschäfte, die nicht trak-
tandiert sind, kann an der Ge-
neralversammlung kein Be-
schluss gefasst werden.  

Art. 15 Vorsitz 

1Die Präsident:in hat die Sit-
zungsleitung, im Verhinde-
rungsfalle leitet die Vizepräsi-
dent:in die Generalsversamm-
lung. 

2Die Vorsitzende ernennt die 
Stimmenzähler:innen und regelt 
die Protokollführung. 

Art. 16 Stimmrechte und Be-
schlüsse der Generalver-
sammlung 

1Mitglieder besitzen ein Stimm-
recht gemäss den Art. 3 – 8. 
Eine Stellvertretung respektive 
Delegation der Stimmen ist 
nicht möglich. 

2Die Vorstandsmitglieder sind 
nicht stimmberechtigt. 

3Ein Beschluss der Generalver-
sammlung kommt in der Regel 

durch einfaches Mehr zustan-
de. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Vorsitzende. Da-
von abweichende Bestimmun-
gen sind: 

1. Statutenänderungen bedür-
fen einer 2/3-Mehrheit der an-
wesenden Stimmen 

2. Auflösung und Fusion: vgl. 
Art. 31 

3. Bei Wahlen gilt im ersten 
Wahlgang das absolute Mehr 
der anwesenden Stimmen, im 
zweiten Wahlgang gilt das rela-
tive Mehr. 

4Wahlen und Abstimmungen 
werden offen durchgeführt. Auf 
Antrag des absoluten Mehr der 
anwesenden Stimmen können 
Wahlen oder Abstimmungen 
geheim durchgeführt werden. 

b.) Vorstand 

Art. 17 Zusammensetzung 

1Der Vorstand besteht aus ei-
ner Präsident:in, einer Vizeprä-
sident:in (oder einem Co-
Präsidium) und drei bis fünf 
weiteren Mitgliedern. 

2Alle Vorstandmitglieder wer-
den jeweils für drei Jahre ge-
wählt. Eine Wiederwahl ist 
möglich. 

Art. 18 Aufgaben und Befug-
nisse des Vorstandes 

1Dem Vorstand obliegen alle 
Aufgaben, welche durch diese 
Statuten nicht explizit einem 
anderen Organ zugewiesen 
sind. 

2Ihm obliegt die Führung von 
Physiobern. Dies beinhaltet 
namentlich: 

1. Erarbeitung und Umsetzung 
von Steuerungsinstrumenten 
wie Konzepten und Plänen zur 
Zielerreichung und Zweckerfül-
lung des Verbandes 

2. Rechnungsführung und 
Vermögensverwaltung 

3. Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Generalversammlung  

4. Vollzug der Beschlüsse der 
Generalversammlung 
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5. Zusammenarbeit mit Physi-
oswiss, Mitwirkung in den nati-
onalen Gremien und Umset-
zung der für Physiobern rele-
vanten Beschlüsse 

6. Vertretung des Verbandes 
und dessen Interessen nach 
aussen, insbesondere gegen-
über der Öffentlichkeit sowie 
kantonalen Behörden und ver-
wandten Organisationen. 

7. Information der Mitglieder 
über Verbands- und Berufsan-
gelegenheiten 

8. Aufnahme und Ausschluss 
von Mitgliedern (entsprechend 
den Bestimmungen unter Art. 
3-11). 

3Der Vorstand entscheidet über 
Ausgaben bis Fr. 5000.- pro 
Geschäftsjahr in eigener Kom-
petenz. Für höhere Ausgaben 
ausserhalb des genehmigten 
Budgets ist eine ausserordent-
liche Generalversammlung ein-
zuberufen. 

Art. 19 Organisation 

1Der Vorstand konstituiert sich 
selbst, vorbehältlich der Wahl 
der Präsident:in, der Vizepräsi-
dent:in sowie der Vertreter:in in 
der Präsident:innenkonferenz 
von Physioswiss. Letztere wird 
auf Antrag des Vorstandes 
durch die Generalversammlung 
bestätigt.  

2Vorstandssitzungen werden 
von der Präsident:in geleitet. 
Bei deren Abwesenheit obliegt 
der Vizepräsident:in die Sit-
zungsleitung.  

3Der Vorstand kann zur Erledi-
gung von operativen Aufgaben 
eine Geschäftsstelle einsetzen. 
Diese ist dem Vorstand gegen-
über rechenschaftspflichtig. 

4Ebenso kann der Vorstand zur 
Erledigung bestimmter Aufga-
ben einzelne Arbeitsgruppen 
(zeitlich befristete Aufgaben) 
oder Kommissionen (ständige 
Aufgaben) einsetzen. Diese 
sind dem Vorstand gegenüber 
rechenschaftspflichtig. 

Art. 20 Beschlussfähigkeit 

1Der Vorstand ist beschlussfä-
hig, wenn die Hälfte seiner Mit-

glieder anwesend ist. Er fasst 
seine Beschlüsse mit dem ein-
fachen Mehr der stimmenden 
Mitglieder. Die Sitzungsleiter:in 
stimmt mit und verfügt bei 
Stimmengleichheit über den 
Stichentscheid. Der Vorstand 
kann gültige Zirkularbeschlüsse 
fassen, wenn seine sämtlichen 
Mitglieder zustimmen. 

Art. 21 Regeln der Unter-
schriften 

1Für Physiobern zeichnen 
rechtsgültig zu zweit die Präsi-
dent:in oder die Vizepräsi-
dent:in in Verbindung mit einem 
anderen Vorstandsmitglied 
oder der Geschäftsführer:in. 

c.) Die Delegierten 

Art. 22 Delegierte  

1Die Delegierten sind die Ver-
treter von Physiobern an der 
Delegiertenversammlung von 
Physioswiss. Ihre Anzahl richtet 
sich nach den Statuten von 
Physioswiss. 

2Die Delegierten sind Binde-
glieder zwischen Vorstand und 
Mitgliedern und vertreten die 
Interessen der Mitglieder. Sie 
werden von der Generalver-
sammlung für drei Jahre ge-
wählt. Eine Wiederwahl ist 
möglich. 

3Alle Vorstandsmitglieder fun-
gieren automatisch als Ersatz-
delegierte. 

4Als Delegierte wählbar sind 
Aktiv- und Juniormitglieder wel-
che seit 12 Monaten Mitglied 
sind. 

d.) Die Revisionsstelle 

Art. 23 Aufgaben und Zu-
sammensetzung 

1Die Revisionsstelle führt eine 
eingeschränkte Revision durch 
und erstattet jährlich einen Be-
richt an die Generalversamm-
lung über das Ergebnis der 
Revision. 

2Die Amtsdauer beträgt 1 Jahr. 
Eine Wiederwahl ist möglich. 

 

 

IV. Zusammenarbeit mit Phy-
sioswiss 

Art. 24 Vertreterin in der Prä-
sident:innenkonferenz  

1Physiobern bestimmt gemäss 
Art. 19 der Statuten von Physi-
oswiss eine ständige Vertrete-
rin in der Präsident:innen-
konferenz von Physioswiss. 

2Diese ist verpflichtet den Vor-
stand von Physiobern sowie die 
entsprechenden Delegierten 
(gemäss Art. 14 der Statuten 
von Physioswiss) im Rahmen 
ihrer Tätigkeit in der Präsi-
dent:innenkonferenz zu infor-
mieren und konsultieren. 

Art. 25 Abstimmung der Akti-
vitäten 

1Physioswiss und Physiobern 
stimmen ihre Aktivitäten sowohl 
inhaltlich als auch zeitlich 
bestmöglich aufeinander ab. 
Kantonale respektive regionale 
Aktivitätenprogramme und 
Budgets werden jeweils basie-
rend auf der Jahresplanung von 
Physioswiss erarbeitet und 
verabschiedet.  

2Zu diesem Zweck stellt Physi-
oswiss Jahresplanung und 
Budget im Rahmen der Jahres-
tagung vor. Gleichzeitig werden 
die schriftlichen Unterlagen 
Physiobern und seinen Dele-
gierten zur Verfügung gestellt. 
Die Jahresplanung und das 
Budget werden im Rahmen der 
Präsident:innenkonferenz im 
November definitiv verabschie-
det. 

Art. 26 Berufsordnung 

1Die Berufsordnung dient der 
Verhaltensorientierung für Phy-
siotherapeut:innen und Organi-
sationen der Physiotherapie in 
verschiedenen Verantwor-
tungsbereichen, der ethischen 
Konsensbildung innerhalb von 
Physioswiss und als Grundlage 
für die Abklärung und Behand-
lung von Beschwerden. 

2Die Berufsordnung muss auch 
von Mitarbeitenden der Mitglie-
der eingehalten werden. Ist 
dies nicht der Fall können 
Sanktionen auch das Mitglied 
treffen, sofern sie dies hätte 
verhindern können. 
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3Sie ist für alle Mitglieder von 
Physioswiss und Physiobern 
verbindlich und als Verhaltens-
kodex von Bedeutung. 

4Für die Einhaltung der Berufs-
ordnung bilden die Kantonal-, 
Regionalverbände je eine kan-
tonale oder im Zusammen-
schluss mit anderen Kantonal-, 
Regionalverbänden eine regio-
nale Berufsordnungskommissi-
on. Diese beurteilt Verstösse 
der Mitglieder gegen die Be-
rufsordnung. Entscheide der 
kantonalen respektive regiona-
len Kommissionen können im 
Rekursverfahren an die Berufs-
ordnungskommission (BOK) 
von Physioswiss weitergezogen 
werden. 

5Verfahren und Organisation 
dieser Kommission sind im 
Reglement der Regionalen 
Berufsordnungskommission 
Deutschschweiz geregelt, wel-
ches vom Vorstand von Physi-
obern genehmigt wird. Die 
Wahl der Vertreterin von Physi-
obern erfolgt durch die Gene-
ralversammlung. Die Wahl und 
Beauftragung der juristischen 
Fachperson sowie der Ge-
schäftsstelle dieser Kommissi-
on erfolgt durch die Deutsch-
schweizer Präsident:innen-
konferenz. 

6Für die Regionale Berufsord-
nungskommission Deutsch-
schweiz wird eine separate 
Buchhaltung geführt. Alle betei-
ligten Verbände tragen die Kos-
ten im Verhältnis ihrer Mitglie-
der. Die Jahresrechnung und 
das Budget sind von der 
Deutschschweizer Präsi-
dent:innenkonferenz zu ge-
nehmigen. 

V. Finanzielles 

Art. 27 Mittel 

1Physiobern beschafft sich sei-
ne Mittel im Wesentlichen 
durch: 

1. Mitgliederbeiträge 

2. Erlös aus Dienstleistungen 

3. Sponsoring 

4. Gönnerbeiträge 

5. Spenden 

Art. 28 Mitgliederbeiträge 

1Die Mitglieder von Physiobern, 
mit Ausnahme der Ehrenmit-
glieder, sind verpflichtet, einen 
jährlichen Mitgliederbeitrag zu 
leisten. Die Höhe des Ver-
bandsbeitrages wird von der 
Generalversammlung bestimmt. 

Art. 29 Spesen- und Honorare 

1Spesen und Honorare für Ar-
beits- und sonstige Aufwände 
für Physiobern werden in einem 
separaten Reglement geregelt. 

Art. 30 Finanzielle Haftung 

1Für die finanziellen Verbind-
lichkeiten des Verbands haftet 
einzig das Vermögen von Phy-
siobern. Jede persönliche Haf-
tung der Mitglieder ist ausge-
schlossen. 

VI. Verschiedenes 

Art. 31 Verbandsjahr 

1Das Verbandsjahr dauert je-
weils vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember. 

Art. 32 Fusion, Auflösung 
und Liquidation 

1Die Auflösung oder Fusion von 
Physiobern kann nur von einer 
ausschliesslich hierfür vorge-
sehenen Generalversammlung 
beschlossen werden. Sie be-
darf der Zustimmung von 3/4 
der anwesenden Mitglieder. 

2Die Generalversammlung be-
schliesst bei einer Auflösung 
über die Verwendung eines 
allfälligen Vermögens. 

Art. 33 Inkrafttreten 

1Diese Statuten erlangen nach 
Genehmigung durch die Gene-
ralversammlung am 27. Januar 
2025 per sofort Gültigkeit. 
Frühere Statuten werden 
dadurch ungültig, namentlich 
diejenigen vom 23. Januar 
2017 und 23. Januar 2012. 

 

 

 

 

Bern, 27. Januar 2025 

 

Co-Präsidium Physiobern 

Michaela Hähni und Dr. Martin Verra 

 

 

 

 


